
Der Präsident des Landesarbeitsgerichts 
 

Der Direktor des Arbeitsgerichts Köln 
 
 
 
 
Selbstauskunft zur Gefährdungsbeurteilung eines Infektionsrisikos 
 
 
 
             
Name, Vorname 

 
 
             
Anschrift 

 
 
             
Datum, Uhrzeit 

 
 

Zur Gefährdungsbeurteilung und zur Rückverfolgung von Infektionsketten 
sollen von den Besuchern des Fachgerichtszentrums Köln nachfolgende 
Fragen beantwortet werden: 
 
 
a) Haben oder hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage eines oder meh-

rere folgender Symptome (insbesondere Fieber, trockener Husten, 
Atembeschwerden, Verlust des Geruchs-, Geschmackssinns)? 

 
 ja    nein 
 
 

b) Hatten Sie nach Ihrer Kenntnis innerhalb der letzten 14 Tage engen 
persönlichen Kontakt mit Corona-infizierten Personen? 
 
 ja    nein 

 
 
 
Datenschutz-Hinweise: Die vorliegende Erklärung wird ausschließlich für dienstliche Zwecke verwendet und nach 4 Wochen vernichtet. 
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Angelegenheiten der Justizverwaltung durch das Landesarbeits-
gericht Köln finden Sie unter www.lag-koeln.nrw.de/aufgaben/datenschutz/verwaltung oder auf Nachfrage auf dem Postweg. 


